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§ 17. Sonstige Rechte im Überblick

Unter den sonstigen, in der EMRK verbürgten Rechten sei hier auf Art. 5 (Freiheit der Person),  Art. 11 (Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit) und Art. 8 (Achtung des Privat- und Familienlebens) eingegangen.

Zum Schluss wird noch die Entscheidung des BVerfG - bezüglich der Berücksichtigung der Konvention und den Entscheidungen des EGMR - dargestellt.

a) Art. 5 garantiert als unveräußerliches Recht (de Wilde et al. ./. Belgium, E 12) die persönliche Freiheit; er schützt vor willkürlicher Festnahme und Haft (Engel ./. Netherlands, E 22), indem in abschließender Weise (Ireland ./. United Kingdom, E 25) die Voraussetzungen einer zulässigen Freiheitsentziehung bestimmt werden. Ferner legt er die jedem Festgenommenen zustehenden Rechte fest. Jedoch ist Art. 5 nicht notstandsfest (std. Rspr. seit Lawless ./. Ireland, E 3). Zu beachten ist auch, daß Art. 5 nicht die freie Entfaltung der Persönlichkeit oder die körperliche Unversehrtheit schützt, weshalb sich hieraus auch keine Rechte verhafteter Personen bezüglich ihrer Behandlung bei der Festnahme oder während der Freiheitsentziehung - insoweit sind Art. 3 und 8 bis 10 einschlägig - oder etwa auf Freizügigkeit (geschützt durch Art. 2 des 4. ZP) ergeben (Ashingdane ./. UK, E 93).

Die Rspr. hat noch keine Definition des Begriffs Freiheitsentziehung entwickelt; der Unterschied zwischen Freiheitsentziehung und bloßer Freiheitsbeschränkung liegt in Ausmaß und Intensität, nicht Art der hoheitlichen Maßnahme: Verbannung auf eine Insel ist Freiheitsentzug (Guzzardi ./. Italy, E 39), Hausarrest oder polizeiliche Meldepflichten nicht. Auch die Dauer des Eingriffs spielt eine Rolle. Voraussetzungen einer nach Art. 5 zulässigen Freiheitsentziehung sind: eine im nationalen Recht vorgesehene rechtliche Grundlage, die einem der in Art. 5 (1) genannten Gründe entsprechen muß, sowie die Befolgung eines nach nationalem Recht gesetzmäßigen Verfahrens. Bedeutsam ist, daß der EGMR die Anwendung des jeweiligen nationalen Rechts einer Mißbrauchs- und Willkürkontrolle unterzieht (std. Rspr. seit Winterwerp ./. Belgium, E 33). Die Haftgründe des Art. 5 (1) umfassen Freiheitsentziehung nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht (also nicht Auslieferungshaft, Bozano ./. France, E 111); wegen Nichtbefolgung eines rechtmäßigen Gerichtsbeschlusses oder zur Erzwingung der Erfüllung einer durch Gesetz vorgeschriebenen Verpflichtung; Freiheitsentziehung als Präventiv- (Ciulla ./. Italy, E 148) oder Untersuchungshaft (wobei insofern die nationalen Vorschriften zumeist strenger sind); besondere Gründe betreffend Minderjährige sowie anderer Personen (Geistes- und Suchtkranke) und schließlich Haft zum Zwecke der Ausweisung oder Auslieferung (wobei die Rechtmäßigkeit der Ausweisung bzw. Auslieferung keine Rolle spielt, Sanchez-Reisse ./. Switzerland, E 107). 

Zu den Rechten der Festgenommenen gehören: das Recht auf Information (Abs. 2), das für alle in Abs. 1 vorgesehenen Freiheitsentziehungen gilt (van der Leer ./. Netherlands, E 170), und zum Ziel hat, dem Betroffenen die Einleitung eines Haftprüfungsverfahrens zu ermöglichen (Fox et al. / UK, E 182); die spezifischen Rechte von U-Häftlingen (Abs. 3), wie unverzügliche (Drei-Tages-Frist, vgl. Brogan ./. UK, E 145) Vorführung vor einen Richter oder vergleichbare Person, Recht auf Aburteilung innerhalb angemessener Frist oder auf Haftentlassung (Beurteilung nach Umständen des jeweiligen Falles); Recht auf Haftprüfung (habeas-corpus-Verfahren) (Abs. 4) entsprechend den nationalen Vorschriften sowie ggf. Anspruch auf Entschädigung. In dem Überprüfungsverfahren gelten zwar nicht die vollen- zumindest jedoch die grundlegenden –Garantien eines fairen Verfahrens. In dem für Deutschland wichtigen Fall Garcia Alva  (Urteil vom 13.02.2001) entschied der EGMR, dass die bisherige deutsche Praxis zu § 147 II StPO Art. 5 IV verletzt. Bisher konnte dem Verteidiger und seinem Mandanten Akteneinsicht aufgrund möglicher Gefährdung der weiteren Ermittlungen während des Haftprüfungsverfahrens verweigert werden. Dies verstößt jedoch zumindest dann gegen Art. 5 IV, wenn die Informationen wichtig sind zur Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Haft. Eine besonders schwere Verletzung sämtlicher Schutzbestimmungen des Art. 5 stellte der EGMR im Fall Kurt ./. Turkey (Reports 1998-III, Ziff. 118ff.) fest, in dem es um das „Verschwinden“ eines Festgenommenen im Gewahrsam der Sicherheitskräfte in den kurdischen Gebieten der Türkei ging.

b) Art. 11 EMRK schützt die Versammlungs-, Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit.

Versammlungen sind das Zusammenkommen von Menschen zum gemeinsamen Zweck der Meinungskundgabe oder -erörterung (Plattform „Ärzte für das Leben“ ./. Austria, E 139), insbesondere in der Öffentlichkeit. Geschützt sind nur friedliche Versammlungen, wobei dieser Charakter nicht durch unfriedliche Ereignisse am Rande verloren geht (Ezelin ./. France, E 202).

Die Vereinigungsfreiheit meint den freiwilligen Zusammenschluß zu bestimmten Zwecken; die Zwangsmitgliedschaft in öffentlich-rechtlichen Institutionen (Kammern) ist nur zulässig, wenn dadurch freie Vereinigungen nicht ausgeschlossen werden (Le Compte ./. Belgium, E 20). Geschützt sind nicht nur Zusammenschluß, sondern auch Tätigkeit der Vereinigung (Young, James and Webster ./. UK, E 44); umfaßt ist schließlich auch die negative Vereinigungsfreiheit (Sigurjónsson ./. Iceland, E 264). Im Jahre 1998 hat der EGMR zwei grundlegene Urteile gefällt: So erklärte er am 30.1.1998 das Verbot der Kommunistischen Partei der Türkei mit der Begründung für konventionswidrig, daß nicht nur bloße Programm, sondern v.a. die tatsächlichen Aktivitäten einer Partei ausschlaggebend seien und wegen der besonderen Bedeutung von Art. 11 für eine demokratische Gesellschaft Parteiverbote nur unter besonder strengen Voraussetzungen zulässig seien (United Communist Party of Turkey ./. Turkey; vgl. auch ÖZDEP ./. Turkey, 8.12.1999, Ziff. 44). Am 10.7.1998 erklärte er die Weigerung griechischer Behörden (und Gerichte), eine Vereinigung der makedonischen Minderheit zu registrieren für konventionswidrig, da die Regierung nicht habe nachweisen können, daß diese Vereinigung tatsächlich die territoriale Integrität Griechenlands gefährde (Sideropoulos ./. Greece).

Die Koalitionsfreiheit umfaßt das Recht, Gewerkschaften zu gründen und sich ihnen - im Rahmen ihrer Statute - anzuschließen. Hinsichtlich dieser Statuten genießen die Gewerkschaften Autonomie; da auch ein Recht besteht, jederzeit Gewerkschaften zu gründen, wären staatliche Zwangsgewerkschaften konventionswidrig. Noch offengelassen hat der EGMR die Antwort auf die Frage, ob - wie bei der Vereinigungsfreiheit - Art. 11 auch die negative Koalitionsfreiheit schützt, da sich die entsprechenden Urteile (vgl. vor allem Young, James and Webster ./. UK) nur mit besonderen Konstellationen von closed shops beschäftigten. Aus der Koalitionsfreiheit ergibt sich kein Recht von Gewerkschaften, gehört (Belgische Polizeigewerkschaft, E 19) oder als Tarifpartner anerkannt (Schwedische Lokomotivführer - Gewerkschaft, E 20) zu werden; hingegen wird das Streikrecht im Kern garantiert (Schmidt and Dahlström ./. Sweden, E 21). Schließlich ist zu bemerken, daß Arbeitgebervereinigungen nicht von der Koalitions-, sondern der Vereinigungsfreiheit erfaßt werden. Für die Einschränkungsgründe des Abs. 2 hat dies aber grundsätzlich keine Auswirkungen.

c, Bezüglich Art. 8 EMRK wird nur auf die für Deutschland wichtige Entscheidung des EGMR vom 24.06.2004 eingegangen. In dem sog. ‚Caroline von Monaco’ Fall befand der EGMR, dass die bisherige deutsche Rspr. bezüglich des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes (BVerfG Grundsatzentscheidung vom 15.12.1999, 1 BvR 653/96) nicht mit Art. 8 EMRK übereinstimmt.

Grundlage des Rechtsstreites ist das Problem des Ausgleichs zwischen der Veröffentlichung von Bildern, gedeckt durch die Pressefreiheit, und der Achtung des Privatlebens.

Das BVerfG zog zur Abwägung ein funktionales und ein räumliches Kriterium heran. Die Bf. als ‚absolute Person’ der Zeitgeschichte genießt demnach nur dann außerhalb ihrer Wohnung den Schutz ihres Privatlebens, wenn sie sich in eine örtliche Abgeschiedenheit zurückgezogen hat, um dort objektiv für sich alleine zu sein. Dies ist der Fall, wenn sie sich im Vertrauen auf die Abgeschiedenheit verhält, wie sie es in der breiten Öffentlichkeit nicht tun würde.

Auf der Grundlage dieser Kriterien urteilte das BVerfG, dass die Veröffentlichung der umstrittenen Fotos dem Grundgesetz entspreche. Der Pressefreiheit wurde damit ein entscheidendes Gewicht beigelegt. Auch dann, wenn es um die Unterhaltungspresse und nur um das Interesse der Öffentlichkeit an dem Privatleben der BF.- abseits ihrer repräsentativen Funktionen - geht. 

Nach dem EGMR kann die Einordnung als ‚absolute Person’ der Zeitgeschichte und dem damit sehr beschränkten Schutz des Privatlebens und des Rechts am eigenen Bild nur in Frage kommen für Personen des politischen Lebens, die eine amtliche Funktion wahrnehmen. Für eine Privatperson aber, bei der das Interesse des breiten Publikums und der Presse einzig auf ihrer Zugehörigkeit zu einem regierenden Haus beruht, lässt sich eine solche Einschränkung des Privatlebens nicht rechtfertigen. Auch das vom BVerfG angewendete Kriterium der örtlichen Abgeschiedenheit schaffe keine Klarheit. Es erweist sich in der Praxis als zu unbestimmt und für den Betroffenen nur schwer zu handhaben. Der Einzelne muss aber in einem Rechtsstaat genau wissen, wie er sich zu verhalten hat, wo er sich in einem geschützten Raum bewegt, und wo er mit einem Eindringen Dritter und dabei vor allem der Sensationspresse rechnen muss. 

In seiner Entscheidung stellt der EGMR zunächst fest, dass Art. 8 EMRK von grundlegender Bedeutung für die Entfaltung der Persönlichkeit ist und Schutz bietet, der über den intimen Kreis der Familie hinaus auch eine soziale Dimension umfasst. Jede Person, selbst wenn sie in der Öffentlichkeit bekannt ist, muss „eine berechtigte Erwartung“ auf Schutz und Achtung ihres Privatlebens haben können.

Die Freiheit der Meinungsäußerung dagegen ist eine der wesentlichen Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft.  In ihrem Rahmen nimmt die Presse eine wesentliche Aufgabe in der demokratischen Gesellschaft wahr. Wenn sie auch gewisse Grenzen nicht überschreiten darf, insbesondere hinsichtlich des Schutzes des guten Rufes und der Rechte anderer, hat sie doch die Pflicht, in einer Weise, die mit ihren Verpflichtungen und ihrer Verantwortung vereinbar ist, Informationen und Ideen über alle Fragen von öffentlichem Interesse zu vermitteln. 

Bei einer Abwägung der beiden Grundrechte ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen einer Berichterstattung über Tatsachen - auch umstrittene -, die einen Beitrag zu einer Diskussion in einer demokratischen Gesellschaft leisten und einer Berichterstattung über Einzelheiten des Privatlebens einer Person, die, wie hier, keine öffentliche Aufgaben hat. Im ersten Fall spielt die Presse ihre wesentliche Rolle als „Wachhund“ in der demokratischen Gesellschaft, im zweiten Fall dient die Veröffentlichung nur dazu, die Neugier eines bestimmten Publikums über das Privatleben der Bf. zu befriedigen und kann trotz des hohen Bekanntheitsgrades der Bf. nicht als Beitrag zu einer Diskussion von allgemeinem Interesse für die Gesellschaft gewertet werden. Es geht hier nicht um die Verbreitung von ‚Ideen’, sondern um die Verbreitung von persönlichen bzw. intimen ‚Informationen’ über eine Person. Selbst wenn ein allgemeines Interesse der Öffentlichkeit bestünde, die Fotoaufnahmen und Artikel zu veröffentlichen, müssten diese Interessen im vorliegenden Fall vor dem Recht der Bf. auf wirksamen Schutz ihres Privatlebens zurücktreten. Hinzukommt, dass diese Fotos, die in der Sensationspresse erscheinen, häufig unter ständigen Belästigungen entstanden sind, was vom Betroffenen als schwerwiegendes Eindringen in sein Privatleben und sogar als Verfolgung empfunden wird.
Unter diesen Umständen ist die Meinungsfreiheit weniger weit auszulegen. Die deutschen Gerichte hatten nach Ansicht des EGMR keinen gerechten Ausgleich zwischen den widerstreitenden Interesse geschaffen, und somit wurde Art. 8 verletzt.

Dem Urteil sind zwei - in der Begründung, nicht jedoch in der Ansicht, dass Art. 8 verletzt ist-abweichende Meinungen beigefügt. 

Dabei wird zum einen darauf abgestellt, dass aufgrund ihres hohen Bekanntheitsgrades die Bf. eine Person des öffentlichen Lebens ist, und die Informationen über ihr Privatleben auch zu einer Diskussion von allgemeinen Interesse beitragen. Das allgemeine Interesse darf nicht auf die politische Diskussion beschränkt sein. Auch kann eine Person, die sich freiwillig in die Öffentlichkeit begibt, nicht behaupten, eine Privatperson mit dem Recht auf Anonymität zu sein.

Abgrenzungen sind vorzunehmen, nach den ‚berechtigten Erwartungen’ einer Person des öffentlichen Rechts, vor den Medien geschützt zu werden. Dabei ist es nicht einfach allgemein festzulegen, wann eine ‚berechtigte Erwartung’ vorliegt. (Eine berechtigte Erwartung liegt wohl nicht bei Fotos vom Einkaufen vor- aber bei Fotos, die aus großer Entfernung im ‚Beach-Club’ aufgenommen wurden.)

d, Urteil des BVerfG (2 BvR 1481/04)zur Berücksichtigung der EMRK und der Entscheidungen des EGMR.

Dem Urteil liegt eine Verfassungsbeschwerde zugrunde, die sich auf die mangelhafte Umsetzung eines am 26.02.2004 ergangenen Urteils des EGMR, sowie auf die Missachtung von Völkerrecht durch ein innerstaatliches Gericht bezieht. 

Das BVerfG führt in seinem Urteil aus, dass die EMRK und ihre Zusatzprotokolle völkerrechtliche Verträge sind, die der Bundesgesetzgeber jeweils mit förmlichem Gesetz (Art. 59 Abs. 2 GG) in die deutsche Rechtsordnung überführt hat. Damit haben sie den Rang eines Bundesgesetzes. Somit sind die Gewährleistungen zwar kein unmittelbar verfassungsrechtlicher Prüfungsmaßstab, sie dienen jedoch als Auslegungshilfen für die Bestimmung von Inhalt und Reichweite von Grundrechten und rechtsstaatlichen Grundsätzen des Grundgesetzes, sofern sie nicht den Grundrechtsschutz einschränken.

Darin kommt die Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes zum Ausdruck. Die Völkerrechtsfreundlichkeit entfaltet Wirkung jedoch nur im Rahmen des demokratischen und rechtsstaatlichen Systems des Grundgesetzes. Das heißt, dass nicht auf die in dem letzten Wort der deutschen Verfassung liegende Souveränität verzichtet wird. Ist ein Verstoß gegen tragende Grundsätze der Verfassung nicht anders abzuwenden, so widerspricht es

nicht dem Ziel der Völkerrechtsfreundlichkeit, wenn der Gesetzgeber ausnahmsweise Völkervertragsrecht nicht beachtet.

Besonderer Bedeutung für das Konventionsrecht als Völkervertragsrecht kommt den Entscheidungen des EGMR zu. In ihnen spiegelt sich der aktuelle Entwicklungsstand der Konvention. Die Vertragsparteien haben sich verpflichtet, gem. Art. 46, in allen Rechtssachen, in denen sie Partei sind, das endgültige Urteil des Gerichtshofs zu befolgen. Damit sind zunächst die Vertragsparteien gebunden; innerstaatlich werden durch die Konventionsbestimmungen, in Verbindung mit dem Zustimmungsgesetz sowie den rechtsstaatlichen Anforderungen (20 III, Art. 59 II G iVm. Art. 19 IV) auch alle Träger der dt. öffentlichen Gewalt gebunden. Die Bindungswirkung für Gerichte und Behörden besteht jedoch nur im Rahmen der rechtsstaatlichen Kompetenzordnung und der Bindung an Recht und Gesetz (Art. 20 III). 

Aus der Bindung der Behörden und Gerichte an die EMRK und die Entscheidungen des EGMR entsteht zumindest eine ‚Berücksichtigungspflicht’, das bedeutet, dass sie sich gebührend mit der Entscheidung des EGMR auseinandersetzen müssen. Jedoch nur dann, wenn im Rahmen geltender methodischer Standards Auslegungs- und Abwägungsspielräume eröffnet sind, haben die deutschen Gerichte und Behörden der konventionsgemäßen Auslegung den Vorrang zu geben. Andernfalls müssen sie nachvollziehbar begründen, warum der völkerrechtlichen Rechtsauffassung nicht gefolgt wird.

Die staatlichen Organe haben also bei ihrer Rechtsanwendung auch die Auswirkungen der Entscheidungen auf die nationale Rechtsordnung einzubeziehen. Es ist ihre Aufgabe die Entscheidung des EGMR schonend in die nationale Rechtsordnung einzupassen.

Sowohl die fehlende Auseinandersetzung als auch deren, gegen vorrangiges Recht verstoßende, schematische Vollstreckung können deshalb gegen Grundrechte in Verbindung mit dem Rechtsstaatprinzip verstoßen. 

